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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1996

Norm

UWG §33d Abs1

Rechtssatz

Die Anführung eines schon abgelaufenen und daher für jeden Betrachter erkennbar nicht richtigen Zeitraums

bedeutet, daß der Ankündigung des Ausverkaufes der tatsächliche Zeitraum nicht entnommen werden kann.
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